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Wir lesen für Sie

"Haariger» Entscheid

KoWe»Z, «pf Ein Gerichtshof in Koblenz bestätigte die Rechtmässigkeit des «Haarerlasses» des

westdeutschen Verteidigungsministeriums. Das Gericht stellte fest, dass, wer die Anordnung nicht
befolge, sich der Gehorsamsverweigerung schuldig mache. Ein Wehrpflichtiger hatte sich bei
einer Raketeneinheit geweigert, sein schulterlanges Haar schneiden zu lassen. Er berief sich auf
die Grundrechte der freien Entfaltung der Persönlichkeit und der körperlichen Unversehrtheit.

Das Gericht stellte jedoch fest, Soldaten mit derart langen Haaren seien bei zahlreichen in der
Bundeswehr auszuübenden Tätigkeiten technischer Art unfallgefährdet. Das Recht der freien
Entfaltung der Persönlichkeit sei nicht verletzt, weil dieses seine Grenze in der verfassungsmäs-
sigen Ordnung finde.

(«Der Bund» vom 3. Mai 1974)

Selbst Israel
Der K/e/W««g Jer ToMa/e« ro// tev'et/er eertaeAr/ gMc/ae/z&l teerr/e«.

Tel ftf/pj In der israelischen Armee soll in bezug auf Disziplin und Kleidung künftig
wieder ein schärferer Wind wehen. Der israelische Generalstab wird in Kürze entsprechende Vor-
Schriften erlassen. Das Aussehen der israelischen Soldaten während des Oktoberkrieges hatte ver-
schiedene ausländische Korrespondenten zu Vergleichen mit einer «Hippie-Armee» oder mit
Armeen aus der Zeit der Französischen Revolution angeregt.
Die neuen Vorschriften sehen unter anderem ein absolutes Verbot des Tragens von Militärbeklei-
dung ausserhalb der Dienstzeit vor. Ausserdem sollen das Tragen von Mützen, die nicht der
Norm entsprechen, sowie die Benützung von Militärfahrzeugen ohne dienstlichen Auftrag unter-
sagt werden. Künftig werden auch Patrouillen der Militärpolizei in den Städten zirkulieren und
jeden Soldaten in Uniform anhalten, dessen Tenue zu wünschen übrig lässt.

(«Thuner Tagblatt», 26. Februar 1974)

Flugzeugsuche — fernöstlich beurteilt
Die hiesige Suche nach einem neuen Kampfflugzeug findet bis Japan Beachtung. So erschien
Anfang Februar in der Zeitung «Asahi Shimbun» ein Bericht des in Genf domizilierten Korres-
pondenten Tsuchida unter dem vielsagenden Titel «Das nationale Gewissen in Sachen Landes-
Verteidigung». Ein Artikel, von dem Fachleute sagen, dass er im Ton zwar sehr liebenswürdig
gehalten sei, in seinen Schlussfolgerungen aber wesentlich weniger schmeichelhaft als bisherige
Berichte über die Schweiz. So hält die japanische Zeitung zunächst einmal fest, dass man nunmehr
wieder den «Tiger» in Betracht ziehe; eben jenen «Tiger», der gemäss Schweizer Presse für arme
Staaten entwickelt und von diesen sowie von Entwicklungsländern verwendet werde. Im Ver-
gleich zu anderen Kampfflugzeugen sei der «Tiger» eben mehr als die Hälfte billiger — fährt
«Asahi Shimbun» fort — und dieses ökonomische Element scheint jetzt zum entscheidenden
Punkt geworden zu sein. „Dieses Flugzeug genügt für die Verteidigung der kleinen Schweiz. Die
Geschwindigkeit spielt im modernen Krieg keine grosse Rolle." Die Schweizer Zeitungen haben
in der Tat einen Ton angeschlagen, der nahe bei der Feststellung liegt „Das genügt".
«Wenn die reiche Schweiz bis jetzt oft den Eindruck erweckt hat, sie scheue keine Kosten, um ihre
bewaffnete Neutralität mit hohem Standard aufrecht zu erhalten, begnügt sie sich nun mit einem
für Habenichtse gebauten Flugzeug. Es gibt Leute, die darin eine Wandlung in der Haltung des
Schweizervolkes zur Landesverteidigung sehen.»
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